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i n h a l t

Die Stadt Wien «sitzt» nicht auf ihren Da-
ten, sondern stellt sie mit einfachen Nut-
zungsbedingungen zur Verfügung. Um den 
Dienststellen die Priorisierung der zur Ver-
fügung zu stellenden Daten zu erleichtern, 
wurde ein Prozess des internen Datenmoni-
torings aufgesetzt.

Open Government 
in Wien

Mit dem schweizweit ersten Datenportal 
für Datenbestände der öffentlichen Verwal-
tung erschliesst die Stadt Zürich das wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Nutzen-
potenzial von Open Government Data.

Open Government 
Data in Zürich

Das Öffentlichkeitsprinzip ermöglicht Open 
Government Data, aber die Gefahr für die 
Persönlichkeitsrechte darf nicht unter den 
Tisch gewischt werden. Wie kann sicherge-
stellt werden, dass verschiedene, u.U. von 
verschiedenen öffentlichen Organen zugäng-
lich gemachte Daten nicht hinterher mit
einander in Verbindung gebracht werden 
können, so dass die betroffenen Personen 
wieder identifiziert werden können?

Datenschutz- 
Pendenzen bei OGD

Zahlreiche Regierungen versprechen sich 
von «Open Government Data» (OGD) mehr 
Transparenz und wirtschaftliches Wachs-
tum. Sind diese Hoffnungen berechtigt? 
Und was muss die Schweiz unternehmen, 
um das Potenzial von Open Government 
Data zu nutzen?

Open Government 
Data: Das Potenzial
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Die Revision der aus dem Jahr 1981 stam-
menden Europaratskonvention bietet die 
Chance, ein international anerkanntes Da-
tenschutzniveau zu schaffen, welches dem 
heutigen Stand der Diskussion entspricht 
und auch mit den Anpassungen des EU-Da-
tenschutzrechts konform ist.

Europaratskonven-
tion 108: Frisch
zellenkur
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Die Erforschung der zerstörungsfreien Er-
fassung von latenten Fingerspuren birgt 
verschiedene Herausforderungen, aber 
auch Chancen in sich. Eine davon ist die 
Detektion und Lokalisierung von Spuren. 
Diese kann durch niedrig aufgelöste Grob-
scans erfolgen.

Fingerspuren in der 
Tatortforensik

Die Information Security Society Switzer-
land will unter ihrer neuen Präsidentin 
ihre Aktivitäten vermehrt auch auf die Ro-
mandie ausrichten, vermehrt auch weib-
liche Mitglieder ansprechen und eine ver-
stärkte Beteiligung von Angehörigen des 
Hochschulbereichs anstreben. Ausserdem 
soll die ISSS verstärkt als relevanter An-
sprechpartner zu ICT-Security wahrgenom-
men werden.

Erfolg und neue 
Perspektiven

Wer ist neu zur Datenschutzbeauftragten 
gewählt worden? Welche Themen haben 
Datenschutzbehörden im letzten Quartal 
bearbeitet? Die Unterrubrik berichtet  
über Personelles und Aktuelles aus der 
Datenschutzszene.

Aus den Daten-
schutzbehörden
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 Nachdem das erste Quar-
tal dieses Jahres von 
Neuigkeiten aus der EU 

geprägt war, sollen in dieser 
Ausgabe die Kantone im Vor-
dergrund stehen:

Kanton Genf
Ende Dezember 2012 hat 

das Genfer Parlament das 
Budget der Datenschutzbeauf-
tragten um die Posten der bei-
den Mitarbeiter(innen) gestri-
chen. 

Diese Budgetmassnahme 
widerspricht dem Genfer Infor-
mations- und Datenschutzge-
setz1, welches festhält, dass 
das Amt des oder der Daten-
schutzbeauftragten (préposé(e) 
cantonale à la protection des 
données et à la transparence 
[PPDT]), welches derzeit von 
Frau Isabelle Dubois und, als 
deren Stellvertretung, Frau 
Anne Catherine Salberg, wahr-
genommen wird, zusätzlich 
von einem Sekretariat und 
dem erforderlichen Personal 
unterstützt werden muss2. 
Diese Aufgabe wird derzeit von 
Olivier Tscherrig (wissen-
schaftlicher Mitarbeiter) und 
Marc Racordon (administrati-
ver Mitarbeiter) übernommen.

Die PPDT hat daher einen 
Antrag auf einen Zusatzkredit 
über CHF 300 000, welche die 
Lohnkosten der beiden Mitar-
beiter abdecken würden, ge-
stellt und mit Unterstützung 
von privatim dokumentiert, 

dass die Streichung der beiden 
Stellen verheerende Auswir-
kungen für das europarechtli-
che Erfordernis einer effektiven 
und einsatzfähigen Kontrollin-
stanz haben würde: Während 
Genf mit den bisherigen vier 
Stellen im Vergleich mit den 
lateinischen Kantonen, den 
beiden Basel sowie mit dem 
Kanton Zürich im Durchschnitt 
(Stellenprozente pro 100 000 
Einwohner) liegt, würde eine 
Streichung dazu führen, dass 
sich die Genfer Behörde plötz-
lich am unteren Ende der Ska-
la, quasi auf den Abstiegsrän-
gen, befinden würde.

Zum Zeitpunkt des Redak-
tionsschlusses war der Ent-
scheid über den beantragten 
Zusatzkredit noch nicht publik.

Kanton Zug
n Bezüglich der Veröffentli-
chung von Grundbuchdaten 
im Internet hat sich aufgrund 
der neuen Grundbuchverord-
nung/GBV vom 23. September 
20113 des Bundes folgende 
wichtige Änderung ergeben: 
Gemäss Art.  27 Abs. 1 GBV 
können die Kantone (müssen 
aber nicht) die nach Art. 26 
Abs. 1 lit. a GBV ohne Inter-
essennachweis einsehbaren 
Daten des Hauptbuchs im In-
ternet öffentlich zugänglich 
machen. Dies betrifft die fol-
genden Angaben: Bezeich-
nung des Grundstücks, Grund-
stücksbeschreibung, Eigen-

tumsform, Erwerbsdatum und 
insbesondere Name und Iden-
tifikation des Eigentümers. Im 
Rahmen der Schaffung des 
Zuger Geoinformationsgeset-
zes war die Veröffentlichung 
der Namen der Grundeigen
tümer im Internet strittig. Der 
Zuger Kantonsrat hat am 
29. März 2012 beschlossen, 
dass diese Angaben grund-
sätzlich im Internet veröffent-
licht werden, die betroffenen 
Personen jedoch vorausset-
zungslos die Sperrung ihrer 
Daten im Internet verlangen 
können (§  149a [neu] EG 
ZGB/ZG). Diese Änderung wird 
voraussichtlich im Herbst 
2012 in Kraft treten.
n Der Zuger Gesetzgeber hat 
zudem die Problematik der prä-
ventiven polizeilichen Überwa-
chung (inkl. Chat-Rooms) mit 
einer eiligen Revision des Poli-
zeigesetzes gelöst. Seit dem 
1. Januar 2012 hält nun § 10a 
PolG/ZG4 fest, dass der Polizei-
kommandant zur Erkennung 
und Verhinderung von Strafta-
ten (…) insbesondere auch in 
öffentlichen elektronischen 
Datennetzen (Internet), eine 
verdeckte Vorermittlung an-
ordnen (kann), wenn (a) auf-
grund hinreichender Anhalts-
punkte anzunehmen ist, dass 
eine Straftat voraussichtlich 
begangen werden soll und (b) 
die besondere Schwere der in 
Betracht fallenden Straftat die 
verdeckte Vorermittlung recht-

p r i v a t im

Aus den Daten
schutzbehörden

Sandra Husi-
Stämpfli, Dr. iur.,  
Juristische Mit
arbeiterin beim  
Datenschutzbeauf-
tragten des Kantons 
Basel-Stadt, Basel
sandra.husi@ 
dsb.bs.ch 
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fertigt und (c) andere Mass-
nahmen aussichtslos wären. 
Mit der verdeckten Vorermitt-
lung können Angehörige eines 
schweizerischen oder auslän-
dischen Polizeikorps oder wei-
tere Personen betraut werden. 
Diese Personen können mit 
einer sog. Legende ausgestat-
tet werden, d.h. mit einer 
Identität, die von ihrer wahren 
Identität abweicht. Der Ein-
satz von verdeckt Vorermit-
telnden bedarf ebenso wie die 
Weiterverfolgung von Zufalls-
funden der vorgängigen Ge-
nehmigung durch das Zwangs-
massnahmengericht. Der Zu-
ger Datenschutzbeauftragte 
wies insbesondere darauf hin, 
dass die verdeckte polizeiliche 
Vorermittlung nicht in einer 
einzigen Bestimmung im Poli-
zeigesetz, sondern vielmehr in 
einem eigenständigen Gesetz 
sorgfältig geregelt werden soll-
te und dass dabei mindestens 
die Rechte und Pflichten der 
Ermittelnden, das Mass der 
zulässigen Einwirkung, die Be-
endigung der Einsätze und die 
Verwendung von Vorzeigegeld 
zu regeln seien. Zudem seien 
Personen, gegen die zu Un-
recht verdeckt ermittelt wur-
de, über die Vorgänge zu infor-
mieren. Der DSB machte fer-
ner darauf aufmerksam, dass 
verdeckte Ermittlungen aus 
rechtsstaatlichen Gründen ei-
nem Controlling zu unterwer-
fen seien, wobei zumindest 
über polizeilichen Aufwand, 

Erfolg, Anzahl erteilter und 
verweigerter Gesuche durch 
das Zwangsmassnahmenge-
richt und über die Dauer der 
verdeckten Ermittlungsverfah-
ren zu berichten wäre. Auch 
ein politisches Controlling 
müsste ausdrücklich vorgese-
hen werden, beispielsweise 
durch die Justizprüfungskom-
mission des Kantonsrats. Der 
Kantonsrat setzte sich mit den 
Hinweisen des DSB auseinan-
der, beschloss schliesslich 
aber die Vorlage des Regie-
rungsrates unverändert. Der 
Kantonsrat erwartet aber aus-
drücklich, dass die verdeckte 
polizeiliche Vorermittlung 
«eng» zu führen sei und zu-
dem, dass die Polizei im Re-
chenschaftsbericht adäquat 
informiere. Ob die getroffene 
Lösung verfassungskonform 
ist, wird sich spätestens zei-
gen, wenn das Bundesgericht 
zu prüfen hat, ob Beweise, die 
im Rahmen einer verdeckten 
polizeilichen Vorermittlung er-
hoben wurden, verwertbar 
sind.

Kanton Zürich
n  In vielen Gemeinden hat der 
Datenschutzbeauftragte des 
Kantons Zürich gleiche Män-
gel im Bereich der Informa
tionssicherheit festgestellt. 
Dies hat ihn veranlasst, diver-
se Hilfestellungen für die Ge-
meinden zu erstellen. Dabei 
handelt es sich um Anleitun-
gen, Vorlagen, Beispiele und 

Checklisten, die die Umset-
zung der gesetzlichen Anfor-
derungen an die Informations-
sicherheit erleichtern. Sie sind 
abrufbar unter www.daten-
schutz.ch (Thema: Organisa
tion & Technik, Rubrik: Infor-
mationssicherheit).
n Da der Datenschutzbeauf-
tragte in seinem Tätigkeitsbe-
richt über die Wirkung des 
Informations- und Daten-
schutzgesetzes (IDG)5 zu be-
richten hat (§ 39 IDG/ZH) und 
um diese Berichterstattung zu 
systematisieren, hat er zusam-
men mit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wis-
senschaften ein Projekt initi-
iert mit dem Ziel, eine 
verlässliche und aussagekräf-
tige Evaluation des IDG zu 
ermöglichen. Hierfür wird ein 
Konzept erstellt für eine regel-
mässige Evaluation des IDG. 
Dabei sollen die Wirkungen 
des Gesetzes bezogen auf die 
im § 1 IDG/ZH beschriebenen 
Zwecke erfasst werden. Dazu 
gehören die Bereiche des Da-
tenschutzes und des Informa-
tionszuganges. Gegenstand 
der Evaluation sind dabei die 
beabsichtigten, aber unter 
Umständen auch unbeabsich-
tigten Wirkungen. Eine konti-
nuierliche Darstellung der 
Wirkung im Rahmen der Be-
richterstattung muss über die 
Jahre vergleichbar bleiben, 
weshalb die Indikatoren so 
auszuwählen sind, dass sie 
regelmässig erfasst werden 
können. Die Umsetzung des 
Konzepts ist mit der nächsten 
Berichterstattung geplant.� n

1	 Loi du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux docu-
ments et la protection des données personnelles (LIPAD) A 2 08, 
datenschutzrelevante Bestimmungen in Kraft seit 1. Januar 2010.

2	 Art. 54 Abs. 3 LIAPD.
3	 GBV, SR 211.432.1, in Kraft seit 1. Januar 2012.
4	 Polizeigesetz des Kantons Zug vom 30. November 2006, BGS 512.1.
5	 Gesetz vom 12. Februar 2007 über die Information und den Daten-

schutz, SG 170.40.
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